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Geschäftsverkehr der Pensionskasse mit Arbeitgeber und Mitarbeitenden 
 

 

EINTRITT EINES/R VERSICHERTEN 

Meldung durch den Mitarbeitenden 

Die definitive Aufnahme in die Pensionskasse kann erfolgen, wenn Ihr Mitarbeitender 
die von uns zugestellten Formulare ausgefüllt und unterzeichnet retourniert hat. Es 
sind dies folgende Formulare: 

EINTRITT in die Pensionskasse / Fragen zum Gesundheitszustand 
• Die Pensionskasse entscheidet aufgrund des Gesundheitszustandes des Versi-

cherten über: 
o den Beizug eines Vertrauensarztes 
o eine Aufnahme unter Vorbehalt 
 

EINTRITT in die Pensionskasse / Deklaration Freizügigkeitsleistung 
• Die Freizügigkeitsleistung(en) bildet(en) einen Teil des Versicherungsschutzes. 

Der Versicherte informiert die Pensionskasse über vorhandene Freizügigkeits-
gelder. 

 

Versicherungsausweis 
Nachdem die Formulare „Fragen zum Gesundheitszustand“ und „Deklaration der Frei-
zügigkeitsleistung“ bei uns eingetroffen sind und die definitive Aufnahme erfolgt ist, 
erhalten Sie und Ihr Mitarbeitender den Versicherungsausweis. 

• Überprüfen Sie folgende Angaben auf dem Versicherungsausweis: 
o Name und Adresse 
o Geburtsdatum / Zivilstand 
o Eintritt in die Pensionskasse 
o Beschäftigungsgrad 
o Anrechenbarer AHV-Jahreslohn (aktueller Monatslohn mal 13) 

• Mit dem Versicherungsausweis wird dem Mitarbeitenden auch das Vorsorge-
reglement zugestellt. 

• Der Risikoschutz ist im Rahmen der vorhandenen Altersguthaben und allfälliger 
Versicherungsvorbehalte gewährt. 
 

  


